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§ 5 Vollversammlung aller Studierenden (VV)

§ 5 Vollversammlung aller Studierenden (VV)

(1) 1Die Vollversammlung aller Studierenden ist ein beschließendes Organ. 2Alle Mitglie-
der der Studierendenschaft sind rede-, antrags- und stimmberechtigt. 3Die Vollversamm-
lung kann über alle Angelegenheiten der Studierendenschaft beschließen. 4Die Vollver-
sammlung kann Beschlüsse zur politischen Positionierung der Studierendenschaft fas-
sen.

(2) 1Die Vollversammlung wird einberufen, wenn dies

1. ein Fünftel der Mitglieder des Studierendenrates beschließt,

2. der AStA dies mit 2/3-Mehrheit beschließt,

3. 0,5 Prozent der Mitglieder der Studierendenschaft beantragt oder

4. zur Debatte über eine Abstimmungsfrage gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 zu geschehen
hat.

2Der Zeitpunkt der Vollversammlung liegt in der Vorlesungszeit. 3Die Vollversammlung
ist spätestens ein Jahr nach der letzten Vollversammlung einzuberufen. 4Mindestens zwei
Wochen vor ihrer Einberufung müssen die Vollversammlung und die Tagesordnungsge-
genstände bekanntgemacht werden. 5Für Bekanntmachung und Einberufung der Voll-
versammlung ist das Studierendenratspräsidium zuständig.

(3) 1Die Vollversammlung beschließt zu Beginn unabhängig von ihrer Beschlussfähigkeit
auf Vorschlag des Studierendenratspräsidiums über eine Geschäftsordnung, eine Tages-
ordnung sowie ein Präsidium. 2Der Tagesordnungsvorschlag muss die nach Absatz 2
beantragten bzw. beschlossenen Gegenstände beinhalten. 3Änderungen der Tagesord-
nung auf der Vollversammlung sind nur zu nicht bindenden Beschlüssen möglich. 4Bis
zur Wahl eines Präsidiums leitet das Studierendenratspräsidium die Vollversammlung.

(4) 1Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn festgestellt und muss zum Zeitpunkt ei-
nes Beschlusses bestehen und in offenkundigen Fällen durch die Versammlungsleitung
überprüft werden. 2Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn zum Zeitpunkt der
Feststellung mindestens ein Prozent der Mitglieder der Studierendenschaft anwesend
sind. 3Die WSSK legt die Zahl fest und gibt sie in der Studierendenratssitzung vor der
Vollversammlung bekannt. 4Ist die Vollversammlung nicht beschlussfähig, spricht sie
Empfehlungen an die anderen Organe der Studierendenschaft aus.

(5) 1Die Vollversammlung beschließt und empfiehlt mit absoluter Mehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigten. 2Ein Beschluss zu nicht grundsätzlichen Angelegenheiten hat
Bindungswirkung, sofern ihm kein in Urabstimmung gefasster Beschluss entgegensteht.
3Ein Beschluss der Vollversammlung zu grundsätzlichen Angelegenheiten ist nicht bin-
dend. 4Solche Beschlüsse können nur vom Studierendenrat gefasst werden.

(6) 1Empfehlende Beschlüsse und Beschlüsse zu grundsätzlichen Angelegenheiten, ins-
besondere zu Satzungsvorhaben, haben Initiativcharakter. 2Die für die Beschlüssen der
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§ 6 Direktdemokratische Einflussnahme durch Anträge

Vollversammlung zuständigen Organe der Studierendenschaft müssen diese Beschlüsse
spätestens in der zweiten Sitzung nach der Vollversammlung verhandeln und entspre-
chend der jeweiligen Geschäftsordnung einen Beschluss dazu fassen.

(7) Ein auf einer Vollversammlung gefasster Beschluss zu nicht grundsätzlichen Ange-
legenheiten kann innerhalb von drei Jahren nach seiner Bekanntgabe nur durch eine
Urabstimmung oder eine weitere Vollversammlung geändert oder aufgehoben werden.

(8) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Studierendenrates.

§ 6 Direktdemokratische Einflussnahme durch Anträge

(1) 1Die Anträge auf direktdemokratische Einflussnahme nach § 4 Absatz 2 und § 5
Absatz 2 sowie der Antrag nach § 14 Absatz 3 sind schriftlich unter Angabe einer An-
sprechperson bei der WSSK einzureichen. 2Die Beantragenden müssen innerhalb einer
Sammelfrist eine Unterschriftenliste der Unterstützer*innen der WSSK vorlegen. 3Die
Sammelfrist beginnt an dem Tag, an dem der Antrag gestellt wird. 4Außerhalb der Sam-
melfrist gesammelte Unterschriften sind ungültig. 5Mehrfache Unterschriften des glei-
chen Mitglieds der Studierendenschaft für den gleichen oder für konkurrierende Anträge
machen alle Unterschriften dieses Mitglieds ungültig.

(2) 1Die Beschlüsse und Anträge auf Durchführung einer Urabstimmung müssen eine
Abstimmungsfrage beinhalten, die nur mit ”Ja”oder ”Nein”beantwortet werden kann.
2Die WSSK hat die Abstimmungsfrage auf ihre rechtliche Zulässigkeit zu prüfen. 3Ist
die Abstimmungsfrage unzulässig, ist der Beschluss oder Antrag nichtig. 4Bei Anträgen
auf Durchführung einer Urabstimmung verschiebt sich der Beginn der Sammelfrist auf
den Tag, an dem der Ansprechperson das Ergebnis der rechtlichen Prüfung mitgeteilt
wird.

(3) Die Beschlüsse und Anträge auf Einberufung einer Vollversammlung müssen den/die
zu behandelnden Gegenstand/Gegenstände benennen.

(4) Das Nähere regelt die Wahl- und Urabstimmungsordnung, insbesondere

1. die notwendigen Angaben auf der Unterschriftenliste

2. die Länge der Sammelfrist

3. die Fristen, innerhalb derer die WSSK das Ergebnis der Prüfung der Abstimmungs-
frage und der Unterschriftenliste mitteilen muss

4. bis wann nach dem Ablauf der Sammelfrist oder nach der Beschlussfassung des
Organs die Vollversammlung oder Urabstimmung stattfinden müssen.
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